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Frankreich.

I. Der Bilduugszustand des Volkes steht in Frankreich
ans einer noch liefern Stufe, als in England, Herr Boulay de

la Meurthe gibt in seinem neuesten Bericht der Gesellschaft für
den Elementarunterricht nnerfreuliche Bilttheilungen, Er hat
dieselben aus den durch die öffentliche Verwaltung bekannt gemachten

statistischen Dokumente» genommen, - Seit zehn Jahren sind

8503 Gemeinden mir Schulen versehen worden; 5000 0000
Gemeinden haben sich eigene Schulhauser angeschafft ; etwa 3000
Schulen haben die individuelle Biethode aufgegeben, und mehr
als 9000 haben die gemischte Methode angenommen, welche die

Grundsätze der wechselseitigen Biethode auf verschiedener Stufe in
sich vereinigt; es sind til Nvrmalfchulen oder Schullehrersemina-
rien errichtet worden; man zählt l,WZ,84t) Zöglinge mehr, als

vorher; in der Lehrerschaft ist eine bedeutende Verbesserung
eingetreten; kein Departement muß mehr zu den Ausgaben für den

Primarunlenicht von Amtswegen angehalten werden; in allen
Departementen sind Inspektoren und Unlerinfpektoren zur
Beaufsichtigung des Schulwesens angestellt — Es sind aber zwei
Millionen Kinder in 38,t)t)t) Gemeinden der Aufnahme in Bewahr-
schuleu ssnllo« el'a.-cklvj bedürftig, und es sind erst 575 solcher

Schulen in 32 l Gemeinden vorhanden, welche von 48,055 Kindern

besucht werden; und in zehn Departementen findet sich nicht
eine einzige solche Anstalt, Von fünf Millionen Kindern gehen

nur drei Millionen im Winter und nur l,8t)t),t)t)l) im Sommer
in die Schule. Mehr als die Hälfte der Mädchen genießt gar
keinen Unterricht, — ES können 14 Millionen der Erwachsenen
weder lesen noch schreiben, nämlich ti Millionen des männlichen
und 8 Mill, des weiblichen Geschlechts, Mehr als die Hälfte der

jährlich Militärpflichtigen ist ohne alle Kenntniß. Mehr als

5000 Gemeinde» haben keine Elementarschulen, und 87 entbehren

noch der durch Gesetz befohlenen oberen Schule; megr als 2l,l)l)t>
besitzen nur eine Schule beider Geschlechter, und mehr als 20,000
»och kein eigenthümliches Schullokal, - Das Bedürfniß erheischt

jährlich 1509 Lehrer; die Normalschule» liefern nur 900; überdies

zeigt sich noch ein besonderer Rückstand von etwa 0000
Lehrern, welcher sich noch vergrößer» würde, wenn man alle untüchtigen

Schulmeister entfernen wollte, — Der Staat hat bis zum
Jahr >829 jährlich nur 50,000 Fr kür den Priniarunlerricht be-



willigt, im Jahr 1829 aber 199,999 Fr. und im Zahr 1890 dann
399,999 Fr angewiesen, im Jahr 1819 endlich l,999.999 Fr.
ausgesetzt, und im I. 1811 diese Summe auf 1,899.999 Fr.
erhöh!, welcher aus den Borschlag des Herrn Fran; Delesser!
für'Aufmunterung ver Kleinkinderschulen noch 299,999 Fr. beigefügt

worden sind. Somit leistet der Staat für den Primarunier-
richt etwa so viel als für Stutereien, etwas mehr, als für die

Theater, und ein Drittel von dem, was er auf den Wall - und

Stockfischfang verwendet. Außer den 2 Mill, des Staates geben

die Gemeinden 8 bis 9 Mill., die Deparlemente etwa -1 bis 5

Mill., und die Schulgelder der Aeltern betragen ungefähr 8 Mill.;
somit ergibt sich eine Totalsumme von etwa 22-23 Mill. Fr.

1l. Gesetz über die Verwendung von Kindern in
Fabriken. Dasselbe wurde am 22. Mär; 1811 veröffentlichet und
enthält im Wesentlichen folgende Bestimmungen;

1) Kinder können in Fabriken und Werkstätten mit mechanischem

Getriebe oder ununterbrochenem Feuer, so wie iu den dazu

gehörigen Gebäuden, und in jeder Fabrik, in welcher sich

mehr als 29 Arbeiter in einer Werkstätte beisammen befinoe»,
nur unter den durch dieses Gesetz bestimmten Bedingungen
verwendet werden. — 2) Kinder müssen, um zugelassen zu werden,
wenigstens 8 Jahre alt sein. Von 8 bis 12 Jahre» können sie

nicht länger als täglich acht Stunden, die durch eine Ruhezeit
unterbrochen werden müssen, zur -Arbeit verwendet werden. Von
12 bis 16 Jahre» können sie nur zu einer Arbeit von täglich 12

Stunden angehalten werde», die ebenfalls durch Ruhezeiten zu
unterbrechen sind. Diese Arbeit darf nur von Morgens Z bis
Abends 9 Uhr Start finden. Das Alter der Kinder muß durch
ein Zeugnis; bestätigt werden, das der Beamte des Zivilstandes
kostenfrei auf nicht gestempeltem Papier ausstellt. — 3) Jede 'Arbeit

zwischen 9 Uhr Abends und Z Uhr Morgens wird als Nachtarbeit

angesehen. Jede Nachtarbeit für Kinder unter 13 Jahren
ist untersagt. Wenn eS die Folgen des Stillstandes des

Wassergetriebes oder dringende Ausbesserungen erfordern, können die

Kinder unter 13 Jahren in der Nacht arbeiten ; es werden ihnen
aber dann zwei Stunden Nachtarbeit für drei Stunden angerechnet.

Eine Nachtarbeit der Kinder über 13 Jahren unter gleichen
Umständen soll geduldet werden, wenn es in Anstalten mit un-
»nlerbrochenem Feuer für durchaus nöthig gehalten wird, daß

binnen 21 Stunden keine Unterbrechung eintrete - 1) Kein Kind



unter 12 Jahren darf zugelassen werden, ivenn nichl seine'Aellern
oder Vormünder nachweisen, daß es eine öffentliche oderPrival-
schule im Orte besucht, Jed's aufgenommene Kind muß bis zum
zwölften Jahr eine Schule besuchen. Die Kinder über 12 Jahren

werden von dem Schulbesuch entbunden, wenn durch ein

Zeugniß des Maire's ihreS Wohnortes nachgewiesen wird, daß
sie den Elementarunterricht erhalten haben, — Die Maire's
sind verpflichtet, dem Pater, der Mutter oder dem Vormund ein

Büchlein zu übergebe», in welchem das Alter, der Name, die

Vornamen, der Geburts- und Heimatöort des Kindes, so wie
die Zeit, in welcher es den Elementarunterricht erhalten hat,
angegeben ist. Die Vorsteher der Fabrik schreiben in dieses Büchlein

jedes Kindes das Datum seines Eintrittes in die Fabrik und
das seines -Austrittes, so wie in ein besonderes Verzeichnis? alle
im gegenwartigen Artikel erwähnten Angaben, — 6) Verordnungen

der öffentlichen Verwaltung könne» die -Anwendung der

Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes auf andere als die im
ersten -Artikel erwähnten Fabriken n, s, w, ausdehnen, das Minimum

des Alters erhöhen und die Dauer der Arbeitszeit, wie sie

in dem zweiten und dritten -Artikel angegeben ist, bei Industriezweigen

beschränken, bei denen die Arbeit der Kinder deren Kräfte
überstiege oder deren Gesundheit gefährdete; die Fabriken bezeichnen,

in denen wegen Gefahr oder klngesundheit Kinder unter 111

Jahren gar nicht verwendet werden dürfe»; den Kindern in den

Werkstätleu und Arbeitsstilen, in denen sie sich befinden, gewisse

gefährliche oder schädliche-Arbeiten untersagen ; über die durchaus

nothwendigen 'Arbeiten entscheiden, die von Kindern an Svnn-
uud Festläget! in Werkstätten mit ununterbrochenem Feuer verrichtet

werden dürfen; über Nachtarbeiten »ach dem dritten Artikel
Beschluß fassen, — 7) Verordnungen der öffentlichen Verwaltung
müssen für die zur Ausführung des vorliegenden Gesetzes nöthigen

Blaßregeln sorgen; über die -Aufrechthaltung der gute» Sitten

und des öffentlichen Anstandes in den Fabriken, Arbeitssälen
u, s, w, wachen; für den Elementar- und Religionsunterricht der

Kinder besorgt sein; jede üble Behandlung und jede mißbräuchliche

Bestrafung der Kinder verhindern, und für die zum Leben

und zur Gesundheit der Kinder nöthige Sicherheit sorgen, —
Die Chefs der Fabriken u, s, w, müssen in jedem Arbeitslokalc,

nebst dem vorliegenden Gesetze und den darauf bezügliche»

Verordnungen der Verwaltungsbehörden, auch die Bestimmungen auf-



W

hängen, welche sie zur Vollziehung ver Ersteren zu rreffen habetl, -
U) D e Regirung ivirv Inspektionen zur Beatifsichligung nnv
Zichernng ver Ausführung des vorliegende» Gesetzes einrichten
Dir Inspektoren können sich in jeder Fabrik u, s, w, die auf vie

Ausführung Vieses Gesetzes bezüglichen Register, die für die Fabrik
bestehende» Bestimmungen, die Arbeitsbücher der Kinder vorlegen
und vie Kinver selbst sich vorführen lassen. Auch dürfe» sie sich

vurch einen von dein Prafekle» over Unterpräfekten ernannten

Arzl begleiten lasse», — 1k>) Finden die Inspektoren etwas
Ungesetzliches so nehmen sie ein Protokoll auf, das Beweiseskrafr hat,
bis das Gegentheil »achgewiesen wird, — II > Bei Hanvlnngen

gegen dieses Gesetz oder die zur Ausführung desselben erlassenen

Verordnungen ver Verwaltungsbehörden werden die Eigenthümer
oder Inhaber der Fabriken u, s, w, vor den Friedensrichter des

Bezirks gestellt und mit einer einfachen Polizeibuße belegt, die

lh Fr, nicht übersteigen darf, Verletzung deS Gesetzes hinsichtlich

ver Aufnahme von Kindern unter dem Alter oder hinsichtlich
übermäßiger Arbeit ziehen so viele Strafen nach sich, als Kinver
ungesetzlich angtiioinmen oder verwendet worden sind, jedoch so, daß

die Summe der Strafen nicht über 2<)l1 Fr, steige. Im
Wiederholungsfalle werden die Eigenthümer oder Inhaber der Fabriken

vor das Znchtpoiizeigericht gestellt und mir einer Strafe von lki
bis 1U<) Fr. belegt. In diesem Falle darf die Summe der Strafen

5vl> Fr, nicht übersteigen. Ein Wiederholungsfall tritt ein,

wenn gegen den Schuldigen in den vorhergehende» zwölf Monaten

ein erstes Urtheil wegen Uebertretung des vorliegenden
Gesetzes oder der daraus bezüglichen Verordnungen der Verwaltungsbehörden

erlassen worden ist, — 12) Das gegenwärtige Gesetz tritt
erst sechs Monate nach seiner Erlassnng in Kraft,

Es sind jetzt mehr als 131)l) Inspektoren über die Arbeiten der

Kinder in den Fabriken ernannt; sie üben ihr Amt unentgeltlich.
Eine kürzlich erlassene Ordonnanz bezeichnet 23 Städte, in

welchen bis zum 1, September 1512 Lehrkurse des höberen Pri-
märunterrichts eingerichtet werden sollen. Dadurch wirv vas
Gesetz, nach welchem alle Städte von mehr als !M>l> Einwohnern
eine höhere Primärschule erhalte» sollen, seiner endliche» VolUie.
hnng näher gebracht.
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